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 Betriebsausflug 2018 

Abfahrt ist um 8:00 Uhr an der Erlöser-
kirche in der Altstadt Bayreuth.  
Nach der Ankunft werden wir nach ei-
nem kleinen Fußweg  zur Andacht in der 
Paulanerkirche erwartet. Sie ist eine der 
großartigen Kirchen Ambergs.  
 
Um 10:30 Uhr warten die Stadtführer 
am Hochzeitsbrunnen des Marktplatzes 
darauf, den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Wahrzeichen Ambergs 
entlang der malerischen Gassen und 
Winkel zu zeigen. Für die Kenner von 
Amberg gibt es eine 
Themenführung: 
„die Frau im 
Mittelalter“  
Alternativ gibt es 
die Möglichkeit, 
auf der früheren 
Lebensader Am-
bergs, der Vils, 
die „Plättenfahrt“ 
zu genießen.  
 
Im Anschluss hat jeder die Möglichkeit, 
sich selbst auf den Weg zu machen und 
die Stadt zu genießen. Als „Luftkunstort“ 
ist daher ein Besuch im Luftmuseum 
Amberg fast schon Pflicht. Doch auch 

bei guter     
Küche 

in 
ei-

ner der Hausbrauereien lässt sich der 
Nachmittag verweilen. 
Ab 14:30 Uhr gibt es alternativ noch 
einmal die Möglichkeit zu einer Plätten-
fahrt auf der Vils. 
 
Für wen noch immer nichts dabei ist, 
fährt einer unserer Reisebusse hoch auf 
den Berg —dem Mariahilfberg. Neben 
dem großartigen Ausblick auf die Stadt 
kann man in der Bergwirtschaft einen 
riesigen Windbeutel probieren (oder 
andere leckere Kuchen).  
Auch die Mariahilfbergkirche der Fran-
ziskaner ist nicht zu übersehen und ei-
nen Besuch wert.  
 
Auf der Rückfahrt möchten wir wieder 
Halt in einem lauschigen Biergarten ma-
chen, um dort den Tag ausklingen zu 
lassen. Der Kapellenhof Elbersberg freut 
sich bereits auf uns.  
Ankunft in Bayreuth wird gegen 
21.00Uhr sein. 
 
Kosten für diese Ausflüge: 
Die Busfahrt und die Führungen werden 
von der Kirche bezahlt. 
Die Zeche in den diversen Gasthäusern 
müssen selbst übernommen werden. 
 
Konnten wir Sie mit unserer Begeiste-
rung anstecken? 
Dann melden Sie sich bitte mit der bei-
liegenden Einladung bis zum 11. Mai 
2018 an. 

MAV (Land)  
Friedrich-von-Schiller-Str. 11 1/2  
95444 Bayreuth 
www.mav-bayreuth-land.de 
Email: mav.bayreuth@elkb.de 
Tel.  0921 1512971 
Fax  0921 1512972 
 
Öffnungszeiten des Büros: 
Mittwoch: 10.00—16.00 Uhr 
Donnerstag: 13.00—16.00 Uhr 
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Betriebsausflug 2018 
 
Geprägt von seiner über 1000 jährigen Geschichte wird 
unser Ausflugsziel noch immer die „heimliche Hauptstadt 
der Oberpfalz“, genannt. Sie ist vielfältig und vereint dabei 
mittelalterlichen Charme und die Moderne. Die Rede ist 
von der Stadt Amberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Infos erhalten 
Sie auf der Rückseite. 
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 Wir haben für Sie recherchiert... 

Arztbesuche während der Arbeitszeit—darauf ist zu achten 
 
Der Arbeitnehmer muss versuchen, Arzttermine in seine Freizeit zu legen – sofern 
ihm das zumutbar ist. 
Im Grundsatz gilt nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch: „Ohne Arbeit kein Lohn“. Arzt-
besuche gelten dabei als Privatsache des Arbeitnehmers, weswegen dieser keinen 
generellen Freistellungsanspruch gegenüber seinem Arbeitgeber hat. Im Einzelnen 
gibt es jedoch Ausnahmen, wonach der Arbeitgeber seinen Beschäftigten von der Ar-
beit freistellen muss und den Lohn fortzuzahlen hat. Diese Ausnahmen gelten immer 
dann, wenn der Arztbesuch ärztlich notwendig ist und der Arbeitnehmer keinen 
Einfluss auf sein Fernbleiben hat. 
Diese Frage ist in der Praxis oftmals schwierig, weswegen sich unterschiedliche Fall-
konstellationen gebildet haben. 

Akute Erkrankungen mit ärztlich attestierter Arbeitsunfähigkeit 
Grundsätzlich gilt: Sind die Arztbesuche während der Arbeitszeit notwendig, geht der 
Arbeitsausfall zulasten des Arbeitgebers – dieser muss den Arbeitnehmer freistellen 
und den Arbeitslohn fortzahlen. Hierfür muss jedoch eine Dringlichkeit für den Arztbe-
such vorliegen. Das Gesetz beschreibt in § 616 BGB diesen Umstand die folgt: 
„Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht 
dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in 
seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert 
wird.“ 
Eine akute Erkrankung stellt dabei einen „in seiner Person liegenden Grund ohne Ver-
schulden“ dar, denn krank werden kann jeder. In Fällen akuten Behandlungsbedarfs 
(bspw. bei Zahnentzündungen, Grippe und einem zumindest minderschweren Unfall) 
ist ein Arztbesuch unumgänglich und muss vom Arbeitgeber gestattet werden. 

Zeitnaher Behandlungsbedarf bei akuten Erkrankungen 
Nicht jede Erkrankung erfordert eine sofortige ärztliche Behandlung. So sind beispiels-
weise herausgebrochene Zahnplomben zwar unschön und störend, erfordern aber aus 
Sicht der Arbeitsgerichte im Zweifelsfall keinen umgehenden Handlungsbedarf. In 
diesen Situationen hat der Arbeitnehmer sich zu bemühen, den Arzttermin nicht in die 
Arbeitszeit zu legen. Ist dies aufgrund eines überschaubaren Terminangebots des Arz-
tes jedoch nicht möglich, hat der Arbeitgeber seinen Beschäftigten auch während der 
regulären Arbeitszeit freizustellen. Es wäre dem Arbeitnehmer nicht zumutbar, Tage 
oder gar Wochen auf einen Termin zu warten, nur weil die jeweilige Arztpraxis keinen 
anderen Termin vergibt. 
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Nicht anders: planbare Arztbesuche 
Manche Untersuchungen sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. So ist eine 
Blutentnahme nur morgens möglich. In diesen Fällen unterscheidet die Rechtspre-
chung zwischen zwei Fallgruppen. Handelt es sich um eine notwendige Untersuchung, 
die der Arzt nur zu bestimmten Zeiten durchführen kann, besteht ein Freistellungsan-
spruch (LArbG Halle (Saale) Urteil v. 23.07.2010, Az.: 5 – Sa 340/09). Die gilt nach ein-
helliger Meinung jedoch nicht, wenn es sich um eine Vorsorgeuntersuchung handelt. 
In diesen Fällen muss der Arbeitnehmer – aufgrund fehlender Dringlichkeit – einen 
anderen Termin finden oder Urlaub nehmen. 

Teilzeitverträge sind besonders problematisch 
Besonders problematisch sind Teilzeitverträge, 
denn Angestellte in diesen Arbeitsverhältnissen 
haben grundsätzlich mehr Freizeit, als Vollzeit-
beschäftigte. Somit gilt hier der besondere 
Grundsatz, dass Teilzeitbeschäftigte aufgrund 
ihrer geringeren Arbeitszeit grundsätzlich die 
Möglichkeit haben, ihre Arzttermine außerhalb 
der Arbeitszeit zu vereinbaren. Ist jedoch ein 
Arztbesuch – aus welchen tatsächlich begründ-
baren Umständen auch immer – zu einem ganz 
bestimmten Zeitpunkt notwendig, hat das Un-
ternehmen seinen Beschäftigten ebenfalls frei-
zustellen (BAG, Urteil v. 29.02.1984, Az.: 5 AZR 
92/82). 

Arztbesuche von Kindern und anderen nahen Angehörigen 
Die dargestellten Voraussetzungen gelten prinzipiell auch für das Fernbleiben vom 
Arbeitsplatz wegen des Arztbesuchs eines hilfsbedürftigen Angehörigen oder dem zu 
erziehenden Kind. Es ist also ebenfalls zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer zu-
nächst versuchen muss, den Termin in zumutbarer Weise in die eigene Freizeit zu le-
gen. Ist dies nicht möglich und besteht die Notwendigkeit der Freistellung, muss der 
Beschäftige dem Chef nachweisen, dass die pflegebedürftige Person auf die Beglei-
tung angewiesen ist. 
 
Erstellt von: Rechtsanwalt Marc Sturm, Anwaltskanzlei Sturm, Dr. Körner & Partner in Aichach, in Zusam-

menarbeit mit stud. iur. Kevin Joder (Uni Konstanz) 

 


